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Amt der Wiener Landesregierung 

MO-1248-1/84 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem die Straßenverkehrs­ordnung 1960 geändert wird 
(" . StVO-Hovelle); 
Stellungnahme . 

. zu ZI. 72.500/1-IV/5-84 

An das . 

Bundesministerium fOr Verkehr 

Wien, 1984 08 14 

1. Auf das do. Schreiben vom 15. Juni 1984 beehrt sich�das Amt 

de� Wiener Landesregierung, zu dem im Betreff �enannte�Ge� 

-setzentwurf folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Zu Art. I Z 1 (S 5 Abs. 1): 
. En't-ge-gen den AusfDhrungeni n <Sen Er 1 äuterurtgen . d le 'Vorve� 

sehene Regelung tr..age-zur:Hebung der Verkehrssicherhe1:t bel.#· 

wird- die �orlie�inde Neufassung
·

des S 5 StY01960 al� Ve!­
sch 1 echterung des bisher i gen Rechtszustandes angesehen._· Diese " - .  
Meinung wurde auch bereits In" der ha. Stellungnahme betreffend 
die 9. St V O - Hovel le vom 20. Oktober 1981, MD-706-4/81, ver­

treten . Der E�twurf wird daher in diesem Punkt nachdrOcklich 

abgelehnt. Jede Aufwe i chung der seit J ahrzehnten bestehenden 

Regelung; die auch bezOgltch des Begriffe s der fl relativen 
FahruntDchtigk�itW �urch die Judikatur des VerwaltungsgerIchts­

hofes und des Obersten Gerichtshofes k l argestellt ist � . er � . 

scheint rechtspolitisch verfehlt und mOSte zu einer den In­

teressen der Verkehrssicherheit zuwiderlaufenden Rechtsun­

sicherheit fOhren� 
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Zur gegenständlichen Problematik seien noch folgende Ober le­
gungen angestellt: 

Nach der geltenden Rechtslage ist eine Bestrafung gemäß § 99 
Abs. 1 StVO 1960 bei Vorliegen eines Blutalkoholwertes von 
unter 0.8 � auch dann zulässig, wenn der Beschuldigte sich 
durch die Einwirkung des Alkoholes 1� einer geistigen und 
körperlichen Verfassung befunden hat, in der er ein Fahrzeug 
nicht zu beherrschen und die beim Lenken zu beachtenden Rechts­
vorschriften nicht zu befolgen vermochte. Dieser Umstand ist 
von der Behörde völlig unabhängig von der Frage der A lkohol!­
sierung zu beurteilen. Bei weiteren Reformbestrebungen - soll te 
daher 1m Auge behalten werden, eine Änderung der Rechtslage 
nur fOr solche Personen zu bewirken. die sich im obigen Sinne 
als "gefähr lich" erwiesen haben. Andernfalls würde sich etwa 
folgende paradoxe KonseQ�enz ergeben: 
Ein an sich unauffälliger Radfahrer, der einer Verkehrskon­
trolle unterzogen wird , weist einen Blutalkoholwert von 0.8 � 

auf und muß daher mit einer Geldstrafe von mindestens 10.000 S 
rechnen. Der Lenker eines LKW hingegen, der diesen in einer 
durch einen Blutalkoholwert von 0,75 � bewirkten geIstIgen­
und körperlichen Verfassung gelenkt hat. in der er das Schwer­
fahrzeug nicht zu beherrschen und die beim Lenken zu beach­
tenden Rechtsvorschriften nicht zu befolgen vermochte (Alko­
ho lisierung und Dbermüdung), braucht b loß mit"einer Ge ldstrafe 
von höchstens 10.000 S zu rechnen. Daß eine derartige Situa­
tion, sollte sie in dieser Schärfe zu Medienpublizität ge­
langen. als unhaltbar angesehen werden würde. bedarf wohl 
keiner weiteren Erläuterung. 

Die Verpf lichtung einer Person, an der Beweissicherung im Zu­
sammenhang mit einer Alkoholisierung mitzuwirken, ist an die 
Vermutung oder den Verdacht geknüpft, daß �i�h�1dU"�t!Äefifende 
in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand befindet. Wenn 
ein solcher Zustand aber nur dann gegeben ist, wenn der Proband 
einen Blutalkoholwert vom 0,8 � oder darüber aufweist, dann 
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müssen sich Vermutung bzw. Verdacht auch auf dieses Tatbestands­

moment beziehen. Die Folge wäre. daß nur dann eine Verpflich­

tung zur Duldung der Untersuchung der Atemluft auf Alkoholge, 

halt bestOnde, wenn vermutet werden kann, daß der Betroffene 

einen entsprechenden Blutalkoholwert aufweist. Ebenso ergäbe 

sich auch nur dann eine Verpflichtung, sich dem Amtsarzt vor­

führen zu lassen, wenn ein "positiver Alkotest" den Verdacht 

der Alkoholislerung rechtfertigt. Eine solche Rechtslage wOrde 

insbesondere in den Verweigerungsfällen zwangsläufig zu Schwie­

rigkeiten fOhren, da es nur schwer gelingen wird, die von dem 

einschreitenden Organ wahrgenommenen Symptome so zu bestimmen, 

deß ein vom Verwaltungsgerichtshof nachprOfbarer ROckschluß 

auf das Vorliegen elnessBlutalkoholwertes von 0 ,8 � oder - - -
darDber möglich ist. 

Wenn- an die Frage des Oberschreitens oder NichtOberschreitens 

der MO,8 �-Grenze" derart massive FOlgerungen geknOpft werden 

(Strafrahmen, FOhrerscheinentzug), ist damit zu rechnen, daß 

noch h�ufiger als bisher alle nur denkbaren Möglichkeiten aus­

geschöpft werden, um darzutun, daß diese Grenze nicht Ober­

schritten worden sei. Es ist daher anzunehmen. daß die Behörden 

in Hinkunft vermehrt mit "Sturztrunkbehäuptahg,n�" und ähn­

lichen Vorbringen konfrontiert werden wOrden. 

Gemäß S 99 Abs. 5 StVO 1960 1st der an sich strafbare Versuch 

einer VerwaltungsObertretung dann nicht stnafbar, wenn der 

Betreffende In einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand 

versucht, ein Fahrzeug In Betrieb zu nehmen�und - sei es aus 

freien StOcken, sei es von jemand -: anderem auf seinen Zu­

stand aufmerksam gemacht - die AusfOhrung aufgibt. Da an die­

ser Bestimmung nichts geändert werden soll, ergäbe sich eine 

Rechtslage, bei der der Versuch der Inbetriebnahme mit einem 

Blutalkoholwert von unter 0,8 � als Ve��uch der Verwaltungs­

übertretung gemäß S 58 Abs. 1 StVO 1960 strafbar. der Versuch 

der Inbetriebnahme mit einem Blutalkoholwert von 0 ,8 � oder 

darOber hingegen als ein solcher gemäß § 99 Abs. 1 StVO ;960 
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und - bei Zutreffen der Voraussetzungen des S 99 Abs. 5 StVO 
1960 - straffrei bliebe. 

Sollte d1e vorgesehene Konzeption einer Änderung des S 5 
StVO 1960 entgegen den geäußerten Bedenken beibehalten werden, 
mfißten jedenfalls erganzende Bestimmungen geschaffe� werden, 
wodurch die er�ahnten nachteiligen Auswirkungen vermieden wer­
den könn en (z.B. Differenzierung der Höchststrafen n�ch der 
Art der Verkehrsteilnehmer; ausdrOckliche Verpflichtung, sich 
bei jedem Symptom einer Alkoholisierung. dem Alkotest 2U un­
terziehen; Straffreiheit des Versuchs der Obertretung des § 58 
StVO 1960 unter den im § 99 Abs. 5 StVO 1960 genan nten���­
aussetzungen). Im Obrigen darf im Hinblick auf S 5 Abs. 2a 
lit. b (Art.·1 Z 3) bemerkt werden, daß das den Atemalkoholge­
halt messende Gerat nicht diesen. sondern den dementsprechen­
den Blutalkoholwert anzeigt. Sind diese bei den Werte gleich­
setzbar , erscheint die Anführung des Atemalkoholgehaltes ohne 
n ormative Bedeutung und sollte daher entfallen. 

Zu Art. I Z 3 (§ 5 Abs. 2a): 

Es. 1st zwar richtig, daß der Alkotest in der derzeit gebrauch­
.lichen- Form -nur- den Verdacht der Beeintrlchtlgung durch 

--Alkoho( ergibt, doch bedOrfte es dieser Feststellung 1m Gesetz -_ �lcht. Es wUrde vO�119 �enugen. wenn z� Ausdruck gebracht 
wird, 'daß die Untersuchung 
dacht der Beeintrlchtigung 
ist. 

-
Umiteln em Gerät, das� den V�r-
d�rch Alkohol ergibt" vorzunehmen· 

Zu Art. I Z 5 (S 5 Abs. 4a): 

Der letzte Satz dieser Bestimmung erscheint entbehrlich. da 
eine Vorführung zu einem im öffentlichen Sanlt!tsdienststehen­
den oder bei der Bundespolizeibehörde tätigen Arzt (die Ein­
fOgun g des letzteren in das Gesetz wird ausdrücklich begrUßt ) 
nur dann zul!ssig 1st; wenn es gesetzlich vorgesehen ist. Nach 
.einer Untersuchung gem!ß § 5 Abs. 2a lit. b StVO 1960 1st aber 
das Vorliegen einer der Tatbestande des S 5 Abs. 4 StVO 1960 
nicht �enkbar. 
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Außerdem soll te nicht davon gesprochen werden._ daß ��s_�IIErgeb­
nls der Feststellung des Grades der Alkohole i nw i rkung zugrunde­
zulegerill-sei.. wenn gemeint ist. daß dem erm i ttelten 'Blutalko�-'�--- . ' "  --
holwert Verbindlichkeit zukommt. D i ese8estimmung sollte�aher--
etwa wie fOlgt formuliert werden: 

, -
-Dem durch e i ne Untersuchung der Atemluft nach Abs. 2a1ft. b 
erm 1 tte I ten BI uta 1 koho I wert kommt V;erb 1 nd 1 i chke 1 t zu .. " - - , 

Im Zusammenhang damit ist allerdings auch zUJkHiren, ·was ge­
schehen soll. wenn e i ne Person, deren 81utalkoholwert durch 
Unter.�u_chung der Atemlcrft nach § 5 Abs .. 2a I it. b StVO 1960,: 
ermltt!elt� wurde. gemäß § 5 Abs • .  7 l i t.-a StVO 1960 eine Blut-
abnahme"'�-verlangtund das Ergebni s der Untersuchung

' 
e i nen an- ­

dere�Blut�lkoholwert erg i bt. Offenbar 1st daran gedacht. ..•. . . -
i n  elnem'�olcheri Fall letzterem Verbindlichkeit einzuräumen, 
was allerdings ausdrOcklich normiert werden mOßte. Im übrigen 
erscheint n i cht ganz verständlich, warum es dieser Best i mmung 
Dberha

_
upt bedarf, wenn dIe gemäß § 5 Abs ... 2a 1i t. b St VO 1960 

elnsetzbaren Geräte m i t  der erf8rderllchen Präzision arbei ten. 

Z -0- Art. -_. I Z 7 (S 5 Ab s • 7 ) : 

So11�e.:�ieUntersuchung �er Atemluft mit den neuen PrOfgerlten 
_.derär(�exakte Werte ergeben. daß d i ese als alle i n i ge Grundlage -" - - -.. _ ". 

- - ,zur_:Feststellung des Grades der Alkohol i -slerung herangezogen 
werden kOnnen, wtrde sich In den Fällen der l i t. a und b das 
Recht, die Blutabnahme zu'verlangen, erübr i gen. 

Zu Art. "I . Z B (§ 5 Ai s • 9): 
An �i�� besteht gegen den i n  den Erläuterungen zum Ausdruck ge­
brachten Gedanken, daß �edermann d i e  zu sei ner Entlastung d i e­
nenden Untersuchungen verlangen kOnnen soll, ohne fOrchten zu 
mDssen, 1n jedem Fall zur Kos tentragung verpfli chtet zu sein, 

, kein E i nwand. Allerd i ngs w i rd dab�t Obersehen, daß eine solche 
Regelung au�h fOr d i e  Blutabnahmen gemäß § 5 Abs. 7 1 i t. a 
bis c StVO 1960, also fOr jene Falle gelten wOrde, i n  denen 
s i eke1n Bewe i smittel 1m Verwaltungsstrafverfahren darstellen 
und somit n i cht der Entlastung d i enen. 
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Zu Art. I Z 9 (§  42 Ab s. 5): 

Die vorgesehene Novellierung wird begrOßt. Es darfjedoth 
darauf �ingewiesen werden. daß auchS 42 Abs. 4 StVO' 1 960 
einer Ä�derung bedOrfte, um die darin vorgesehenen Maßnahmen 
fOr Fälle anwendbar-zu machen, in denen es sich um-�le Ver­
hi�derung von Obertretungen der auf Grund einer Verordnung 
gemäß"S 42 Abs. 5 StVO 1960 erlassenen Verbote handelt. 

Zu �rt. I Z 1 0  (5 99 Abs. 1): 

Die Erhöhung des Strafrahmens sollte wesentlich kräftiger aus­
" fallen. Der seit dem Jahre 1960 unverändert gebliebene Straf­
"rahmendes S .99 Abs. 1StVO 1960 sollte auf 20.eQe S (Mindest::' 

geld�t�afe) bis 1 00.000 S erhöht werden, zumal 5.000 S 1m - - "  
Zeitptl!lkt'des .lnkrafttretens der StVO 1960 heute einem"Wert 
von ca. 28.000 S entsprechen wOrde. Nur durch eine drastische 
Er�öhung der Mindestgeldstrafe bzw. des Strafrahmens ist ein 
Erfolg bei der Bekämpfung des Lenkens von Kraftfahrzeugen in 
einem du�ch Alkohol beeinträchtigten Zustand zu erwarten� 

Zu. erwägen wäre allenfalls eine Differenzier,ung des St�af­
:rahmen$, "�obei Personen deren Blutalkoholwert unter 0,8 �' ._-- - .- . � --- "- .- � 

. betragt� bzw. solche, die nicht Kraftfahrzeuglenker(z.B� "
" �'R�-�fahier-) stnd, gOnstiger gestellt werden ,kOnnten" , _ - "-�---

" Zu Art. I Z 1 1  (§ 99 Abs. 6 11 t. a): 

Die Regelung, den Lenker eines Fahrzeuges, der die Bestimmungen 
des S 4 Abs. 5 StVO 1960 eingehalten hat, dann, wenn er sich 
In einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand befunden hat, 
nicht bloß gemäß S 99 Abs. 1 StVO 1960 zu bestrafen, sondern 
auch wegen jener Tat. die zum Verkehrsunfall gefUhrt hat, wOrde 

-, wohl dazu fOhren. daß die Bereitschaft der Betroffenen. in 
solchen F!llen ·Selbstanzeige" zu erstatten, noch weiter sinkt. 
Es wird daher angeregt. von dieser Änderung Abstand zu nehmen. 
um den durch solche Unf�lle GeSChädigten die Möglichkeit der 
Geltendmachung des Schadenersatzes beim gegnerischen Haft���.Cht­
versicherer zu wahren. 
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, II. Ober' de-�_ ,yorl i egenden Gesetzentwurf hInausgehend gestattet 
. sieh das, Amt der Wiener Landesregierung " noch folgende fOr_ 

wesentlich�erachtete Anderungen der StVO 1960 anzuregen: 

Zu 519: -'-
- - - -

Eine Klarsteilung der Vorrangverhältnisse von Radfahrern, die 
Radweg� oder Radfahrstre1fen benOtzen, erscheint unbedingt er-, --
forderlich. Die derzeit bestehenden Fahrverhaltensnormen bieten' 

-
--.
. - - Anlaß-zu Aus 1 egungsschwl er1 gkei ten (vg I. die da. Schreiben'voa! 

23. September 1983 und 7. Oktober 1983, Zl� 72.505/14-1V/5-83 

und, 72.505/16-1 V /5-83) • wobei gerade·d 1eTatsache , daß die An';' 
legung'::von Radwegen und Radfahrstreif;en forcie.,.�t w i rd, -, eln.e 

- klare--L�suri��des Problems erfordert. - Man sollte Dberle-gen', 
,'�'Ra-dt:ahtern-,'die von Radwegen und Radfahrstreifen _kommen. dEm - - - - . . 

Vorrang ge�enOber einbiegenden und kreuzenden Fahrzeugen zu-- - -
�eben;_S __ 1� Abs . 6 StVO 1960 sollte entsprechend geändert 
�erderf� : 

. --
- -_. ---- - -- - "- ._-----

:�,��� -Ule_:er-s-atzlose Streichung des S 23 Abs. 3 StVO ,1960 (Fassung .- -- --_. 
----_. 

'�- �-,vo_r�d-e��:lnkrafttreten der 6. StVO-Novelle) gibt il.m städti---- - - - . . �-- --- _ .. ' -
-. :::::=.:: :-_' sc!t.e_n .. -Ba_l.1.,u!'9sberel ch nach wi e vor An 1 aß zu Schwi eri 9ke i ten • 

. :"::::::.::- �.:Au,�.:::w·enn der 1 J 50 -m-Abstand vor Haus- und GrundstOcksei n­
-..::;:.::�::- : _ ,  -_glngen-=-..zwlschen ha 1 tenden oder parkenden Fahrzeugen In -der 
-'- Praxis nicht immer gewahrt wl}rde und die Parkraumnot Immer "'" -

grOßer wird. ist doch die Einhaltung eines gewissen Abstandes 
-z�l�c§�i-den abgestellten Fahrzeugen fOr die MOllabfuhr und - . " 
-fOr Re;�ungstransporte unbedingt erforderlich. 

- - -
-_Zu 5 24 Abs. 3 I1t. b: - , -

Der'Parkverbotsbereich sollte sIch bei entsprechender Markie-
r -urigund Abschr3gung n1 cht nur auf die unmIttelbar vor Haus­
und 6rundst.Ocksei nfahrten bef 1 nd 1 1  ehe Fläche der Fahrbahn J 

sondern auch- auf die Flachen neben solchen EInfahrten beziehen 
(vgl. das do. SchreIben vom 1. September 1983, ZI. 72.505/11-

I V/5/83). 
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Zu S 24 Abs. 5: 
Das Ab��e lIen von �- Wohnmobilen , Wohnwa��n_ und __ Camp i ngf Bhrzeugen 
zu Wohnzwecken auf:Straßen und Plätzen Wlens,- insbesondere _am 

---- Heldenplat� .. - _Ballh��splatz, H�athauspepitch · und
-

vor -dem 
·
.
"
Schloß - - - -- ." ,- . - - -

Schönbrunn :hat in letzter Zeit ein--nlcht meh-r tolerierbares . . .. . .. . 
Ausmaß erreicht, weshalb die Notwendigkeit der Beschränkung: 
�es Parkens solcher Fahrzeuge im Sinne derha. Anregung in der 

- Stellungnahme vom 20. Oktober 1981, MD-706-4/81, mit dem drin­
genden-Ersuchen um Berücksichtigung in Erinnerung gebracht 

- � . wl rd. 

Zu S 55: _ _  - �_ _ 
Es sollte:dle Möglichkeit geschaffen-werden, Halte��-:Und_Park� 

-:-�verbote durch Anbringung farbiger Bod�nmarkierungen am--Sehstelg­
rand-"kenntlich zu machen. I n  diesem Zusammenhang sei darauf 
hingewiesen, daß die BOdenmarkierungsverordnung schon�deshalb 
zu novellieren wäre, um sie den seit 1977 elnget�etenen Än� 
derun��!'._ der St vo 1960 anzupassen • Vor all em die vom verkehrs­
psychologischen Standpunkt erforderl iche Längsmarkte-rung von � <. � 
Schutzwegen_ ("Verkehrsbarriere zum Schutze von Fußgängern") 

"sollte in-eine neugefaßte-Bodenmarkierungsverordnung aufge-
� �- nommen :werden.-. -. � .  - �� - ... . -- - --_ . .  � - - - '  -- - -

- " . - . '  " . ... -._---- ' - . . . ' 

- --�- _:-Zu - S 76a: -

Wahrend_der Zeit der erlaubten Ladetätigkeit. die �Ie Behörde 
gemäß S"76a -Abs. 2 StVO 1960 nach Maßgabe der Erforder�lsse 
ledigtlch In zeitlicher Hinsicht fest�egen, nicht aber begriff­
lich er�eitern kann, ist der Taxiverkehr in einer Fußgänger­
zone verboten. Die im § 76a Abs. 5 StVO 1960 enthaltenen Aus­
nahme�estlmmungen sind unter Bedachtnahme auf die ständige _ - --
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nicht �rweiternd aus­
legbar. Da das Befahren insbesondere großräumiger-Fußgänger­

zonen mit T�xis fDr die Bevölkerung eineErlet�hterung-�ar­
stellen�wnrde, sollte im 5 76a Abs. 2StVO 1960 während der Zeit 
der Ladet!t1gkeit auch das Zu- und Abfahren von Taxifahrzeugen 
erlaubt-werden. 
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Zu S 90: 

Der Kreis der zur Erlangung von straßenpolizeilichen BewJlli- -
gungen fOr die DurchfOhrung_von Arbeiten auf oder neben der 
Straße-antragsberechtigten Personen_sollte um den 'Bauwerber 
erwel tert werden; da nach der ge Itenden Rechts lage Oienstsfe 11 en .... . 
von Gebietskörperschaften,die solche Arbeiten in Auftrag �eben.-- .. 
zur Antragst�11ung formal riicht legitimiert sind • 

. - -.. 
Zu S ··1 00 Abs. 3: 

Durch �le VStG-Novelle 1983 wurde nicht bloß�er Rahmen fOr . - . ·  _ _  ·::den�:aetrag-einer vorläufigen Sicherheit neu f.estgelegt",·- sondern - - - - ..• , -� . . - - .-.- - . . . .  . .- - . .. � ,- - - . . . . 
auch:eine weitere MöglichkeIt geschaffen. diese:festzusetzen • . ------ S-emas-.·-,:i1a·-·Ab-s·. 2 Z 2- VS

-
tG 1950 kann niml i ch nunm

'�h�iei�e:�'�o�'-... - - - - . -.- . - - . 
Ilpf�g!� Slc�e���

.
i t _auch dann festgesetzt werden. wen�.di��:Straf-.  

v�rf�Jg�ng offenbar unmöglich oder wesentlich erschwe�t'�elri_ 
:- --.:: .\11 i rd • Es--ersche i nt daher uner 1 äßll ch. diese Änderungeauch'_ln . 

. - -. - - - . - - - -. - - -�- . -
- - der StVO .1960.zu berOcks i chti gent wesha 1 b vorgesch I agen -wi rd. 

dles� Bestimmung etwa wie folgt zu fassen: 
. 

�!�l�:vorHlufige Sicherheit im Sinne des § 37a Verwaltungsstraf- .. -----_ . _ . . _ _ .. !J���t_z�J 950. kann bei Verdacht ei ner Obertretung nach § 99 Abs. 1 
�..-::.:.-.- . . J�Ill4letrag vort10.000 S festgesetzt werden."- '. - - - . __ . ---- . _ .. -- --- .-.--_.-- , "  - .'- - -. . --._- --- - - --_.- -

.-�-_-.�-.� . E1ner�onder·bestlmmung fOr Obertretungen gemäß S 99.·Abs ... . 2 =.=.": _ 
.�.::: .:::'-,:- ':::. 5tVO::'1960 :bedal""f es : angesichts des nunmehr bestehenden 'Rahmen's 

.. 

bls-2:500 S'nlcht mehr. Diese Bestimmung kann daher ersatzlos 
gestrichen werden. 

111. He.r�!>se�zung der allgemeinen GescaW:indigkeitsbeschränkung: 
.. . 

.. Auf .. Grund der besonderen Gegebenhe i ten beschränkt' sich das Amt 
det_�!ener Landesregierung zu dieser Frage auf den Hinweis, 

'.- daß.-das:· Land-Wien im wesentlichen mit dem Ortsgebiet Wien 
identisch ist, weshalb in Wien Bberwlegend das HOchstgeschwin­
dlgkeltsge�ot desS 20 Abs. 2 StVO 1960 gilt. In der Praxis 
ist aber im Interesse der Verkehrssicherheit die relative Fahr-
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.' 
- 10 -

geschwindigkeit des S 20 Abs. 1 StVO 1960 maßgeblich und nicht 

die Höchstgeschwindigkeit. 

- .-
Wichtig wä�e -es, der häufigen Mißachtung des Sicherheitsab-

standes beim Hinterelnanderfahren von Kraftfahrzeugen(§ 18 
StVO 1960) durch den Einsatz von Abstandsmeßgeräten zu be­

gegnen, wie �ie In der Schweiz bereits mit großem Erfolg ein-

. gesetzt werden. Damit könnte eine wirksame Maßnahme zur Un­

fal ���rhDtung gesetzt werden. 

Unter einem werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem 

- Präsidium des Nationalrates Obermittelt. 

FDr den 

\ 
Dr. P;'\e lschl 

Obers�atsrat 
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